Dr. Johann GELBMANN

Rechtsanwalt









Penzinger Straße 53/8









A-1140 Wien









RA-Code R 110 060









UID-Nr. ATU10518607









Tel.: 01/523 29 17









FAX-Nr. 01/523 29 17/21









Konto-Nr. PSK 92099.627









e-mail: gelbmann@nextra.at


	An das                          

Bezirksgericht Mödling
Wienerstraße 4-6
2340 Mödling
	GZ 3C 532/05i











29.11.2005
JantMa/ÖKV / 1/S / 3ASZKLF:\ADVOKAT\DATEN\WINWORD\05-11\356.doc
	Klagende und gefährdete Partei:
	Margit Jantschgi
Tullnerbachstr. 106, 3011 Purkersdorf 

	vertreten durch:
	Dr. Johann Gelbmann
Rechtsanwalt
Penzinger Straße 53/8
A-1140 Wien
Code R110060

	
	

	Beklagte und Gegner der gefährdeten Partei:
	Österreichischer Kynologenverband (ÖKV), 

Siegfried-Marcus-Str. 7, A-2362 Biedermannsdorf 



	vertreten durch:
	Dr. Martin Prokopp
Rechtsanwalt
Rathausgasse 7
2500 Baden


wegen:
§ 7 Vereinsgesetz (Streitwert: € 700,00 s. A.)

Antrag

auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
Prozeß- und Geldvollmacht 

erteilt gem. § 30/2 ZPO

2  -fach

1 HS

Die beklagte und Gegner der gefährdeten Partei (im folgenden nur beklagte Partei) ist ein nach dem Vereinsgesetz gegründeter Verein, registriert bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling. 

Die Klägerin und gefährdete Partei (im folgenden nur Klägerin) ist Mitglied der Ortsgruppe Wiental und der Ortsgruppe HundeSportSchule Purkersdorf, die erstere ist Mitglied des Österreichischen Gebrauchshundesport-Verbandes (ÖGV), zweitere des Österreichischen Rassehunde-Vereins, beide sind wiederum Mitglied des ÖKV. 

Bei der Generalversammlung der beklagten Partei vom 17.4.2004 wurde neben anderen eine Änderung der Satzung der beklagten Partei beschlossen, indem der § 24 a als eine neue Bestimmung aufgenommen wurde. Diese Änderung wurde mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mödling vom 4.6.2004, MD 53-V-1578, nicht untersagt. 

Dieser Paragraph lautet wie folgt:

"§ 24a Veranstaltungs- und Zuchtsperren

(1) Die Teilnahme an nicht vom ÖKV (FCI) genehmigten dissidenten Veranstaltungen durch Ausstellen von Hunden, Antritt zu Hundeprüfungen, in einer Funktion als Leistungs- oder Formwertrichter, sowie die Organisation von derartigen Veranstaltungen ist Funktionären und Richtern sowie Mitgliedern von ÖKV-Verbandskörperschaften ausdrücklich nicht gestattet. Eine Verletzung dieser Vorschrift führt automatisch, sohin ohne jegliche weitere Maßnahmen des ÖKV oder einer Verbandskörperschaft, zu einer Sperre für jegliche ÖKV-Veranstaltung. 

(2) Inhabern eines FCI-geschützten Zwingernamens ist es untersagt, Eintragungen in andere Zuchtbücher (Dissidenz) als dem ÖHZB vornehmen zu lassen. Eine Verletzung dieser Vorschrift führt automatisch, sohin ohne jegliche weitere Maßnahme des ÖKV oder einer Verbandskörperschaft, zu einer Sperre für weitere Eintragungen in das ÖHZB."

Mit Schreiben der beklagten Partei vom 8.10.2004 wurde die Klägerin aufgrund ihrer Teilnahme an der von ersterer nicht genehmigten Veranstaltung "5th International mix&breed Champigonship in Agility" bis auf weiteres für die Teilnahme an ÖKV-Veranstaltungen gesperrt.

Seit diesem Zeitpunkt ist es der Klägerin tatsächlich nicht möglich, an von der beklagten Partei genehmigten Veranstaltungen teilzunehmen. 

Bescheinigungsmittel:
(
Satzung der beklagten Partei




(
Schreiben der beklagten Partei vom 8.10.2004




●
PV.

Die zuvor zitierte Bestimmung ist gesetz- und statutenwidrig, sie verstößt auch gegen die guten Sitten. 

1. Die Satzung der beklagten Partei (§§ 19ff) sieht vor, dass bei Disziplinarvergehen - als solches ist ein Verstoß gegen die Bestimmung des § 24a zu werten - ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist, in dem dem "Beschuldigten" die Möglichkeit zur Rechtfertigung offen steht, weiters die Berufung gegen Erkenntnisse des Disziplinarsenates. 

§ 24a sieht vor, dass eine Sperre "automatisch" eintritt, somit ohne vorangehendem Disziplinarverfahren. 

Damit steht § 24a im Widerspruch mit den Statuten der beklagten Partei. 

Die Sperre von der Teilnahme an ÖKV-Veranstaltungen ist als Disziplinarstrafe (Disziplinierungsmaßnahme) zu werten, solche dürfen nur von gemäß § 20 der Statuten zu bildenden Disziplinarsenaten verhängt werden. 

Das "Eintreten einer automatischen Sperre" widerspricht den oben angeführten Satzungsbestimmungen, da dem zu sperrenden Mitglied keine Möglichkeit offen steht, sich gegen dieselbe zur Wehr zu setzen, sich zu rechtfertigen, sohin in einem formellen Verfahren zu verteidigen, in diesem gehört zu werden und gegen Straferkenntnisse zu berufen. 

2. In der Praxis wird § 24a der Statuten vom Vorstand der beklagten Partei derart gehandhabt, dass im Verlautbarungsorgan der beklagten Partei "Unsere Hunde" Sperren von Mitgliedern publiziert werden. 

Dabei wird dem Mitglied zuvor keine Möglichkeit gegeben, sich zur beabsichtigten Sperre zu äußern. Das Mitglied wird nicht einmal darüber informiert, in welcher Form es gegen 
§ 24a verstoßen haben soll. Vielmehr reicht dem Vorstand ein anonymes Schreiben, um eine Sperre zu verhängen, eine Überprüfung der Richtigkeit findet nicht statt. 

3. Die Sperre wird nicht zeitlich befristet ausgesprochen, im § 24a sind diesbezüglich auch keine Regelungen vorgesehen, dies im Gegensatz zu den gemäß § 21 der Statuten zu verhängenden Disziplinarstrafen. 

Es obliegt daher dem Gutdünken des Vorstandes eine Sperre wiederum aufzuheben oder zu belassen. Auch insoweit steht § 24a im Widerspruch zu den übrigen Vereinsstatuten, insbesondere zu § 21. 

4. Gemäß § 2 der Statuten der beklagten Partei ist Vereinszweck die Vertretung "der aus der Mensch-Tier-Beziehung erwachsenden Anliegen, soweit diese den Hund betreffen". 

Die Verfolgung dieses Vereinszweckes bedingt keineswegs, dass Mitglieder der beklagten Partei nicht an von dieser oder von der FCI (Federation Cynologique Internationale) genehmigten Veranstaltungen (Turnieren) teilnehmen dürfen, vielmehr ist das Gegenteil der Fall. 

Die beklagte Partei repräsentiert im Ergebnis rund 50.000 Mitglieder. Sie ist somit der weitaus größte Verein in Österreich, der sich mit Hunden beschäftigt, und zwar sowohl was Hundezucht, Hundesport und die Ausbildung von Hunden betrifft. 

Indem sie ihre Mitglieder von anderen Veranstaltungen ausgrenzt, versucht sie ihre quasi schon bestehende Monopolstellung noch weiter zu verfestigen und auszubauen. 

Dies widerspricht dem Vereinszweck, da dieser weit über die Schaffung einer Monopolstellung hinausgeht, sondern grundsätzlich die Förderung der Mensch-Tier-Beziehung bezweckt, die sich selbstverständlich nicht nur vereinsintern bzw. zwischen den Vereinsmitgliedern selbst abspielen kann. 

5. Mit § 24a hat die beklagte Partei für den Vorstand ein Instrumentarium geschaffen, mißliebige Mitglieder auszuschließen: 

§ 24a sieht zwar vor, dass die Sperre "automatisch" eintritt, exekutiert wird sie jedoch erst nach entsprechender Verlautbarung im Organ "Unsere Hunde". 

Eine Verpflichtung zum Tätigwerden des Vorstandes ist nicht vorgesehen, weder was die Verhängung der Sperre selbst betrifft, noch unter welchen Voraussetzungen dieselbe wiederum aufzuheben ist. 

Zusammenfassend ist auszuführen, dass § 24a der Statuten der beklagten Partei sowohl statuten- wie auch gesetzwidrig ist. 

§ 7 des Vereinsgesetzes normiert, dass jedes von einem Vereinsbeschluss betroffene Vereinsmitglied zur Anfechtung von gesetz- oder statutenwidrigen Beschlüssen von Vereinsorganen berechtigt ist. 

§ 8 VerG sieht vor, dass die Statuten jeden Vereines vorzusehen haben, dass Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis vor einer Schlichtungseinrichtung auszutragen sind. 

Gegen diese Bestimmung verstößt § 24a der Statuten der beklagten Partei, da in dieser eine automatische Sperre ohne Verfahren oder Berufungsmöglichkeiten für das Mitglied vorgesehen ist. 

Bescheinigungsmittel:

(
wie bisher.

Die Klägerin ist Hundesportlerin, insbesondere hat sie vor der über sie verhängten Sperre an Agility-Turnieren, genehmigt von der beklagten Partei, teilgenommen und wollte dies auch danach, was jedoch aufgrund der Sperre nicht möglich war. 

Die beklagte Partei ist der bei weitem größte Verein, in dem sich Hundefreunde und Hundesportler organisiert haben, er hat nahezu eine Monopolstellung und versucht diese insbesondere durch die Bestimmung des § 24a ihrer Statuten zu manifestieren bzw. auszuweiten, in dem andere Vereine ausgehungert werden. 

Die Antragslegitimation der Klägerin gemäß § 7 VerG gründet sich darauf, dass sie von der bekämpften Bestimmung unmittelbar betroffen ist, wenngleich sie nur mittelbar Mitglied der beklagten Partei ist. Die Statuten der beklagten Partei sehen die Aufnahme von natürlichen Personen als Mitglieder nicht vor, sondern nur solche, die sich in "Verbandskörperschaften" organisiert haben (§ 4 der Statuten). 

Die beklagte Partei greift jedoch mit der angefochtenen Bestimmung des § 24a ihrer Satzung direkt auf die einzelnen Mitglieder (natürlichen Personen)  ihrer Mitglieder (Verbandskörperschaften) durch, weshalb diese auch legitimiert sind, diese gemäß § 7 VerG als unmittelbar Betroffene anzufechten. 

Im anhängigen Verfahren ist bereits die Entscheidung erster Instanz ergangen, inhaltlich der die bekämpfte Bestimmung des § 24a der Satzung der beklagten Partei gemäß § 7 VG aufgehoben wurde, die beklagte Partei hat dagegen Berufung eingelegt und das über die Klägerin verhängte Startverbot trotz Ersuchens derselben nicht aufgehoben. 

Die beklagte Partei veranstaltet neben anderen auch die österreichischen Agility-Staatsmeisterschaften, an denen die Klägerin bereits erfolgreich teilgenommen hat. Für die Teilnahme sind diverse Qualifikationsturniere, ebenfalls von der beklagten Partei veranstaltet, zu absolvieren, die bereits im laufen sind. 

Soferne die Klägerin diese Qualifikationsturniere nicht besuchen und entsprechende Erfolge dabei erzielen kann, ist ihr im weiteren auch die Teilnahme an den österreichischen Staatsmeisterschaften aufgrund des diesbezüglich geltenden Reglements untersagt, wenngleich sie im gegenständlichen Verfahren durchdringt und aufgrund der Aufhebung des § 24a der Statuten auch ihre Sperre wegfällt.

Die Qualifikationsturniere und die Teilnahme an der österreichischen Staatsmeisterschaft haben weitreichenden und eminenten Werbecharakter für den jeweiligen Hundeführer, wenn er erfolgreich startet. 

Weniger qualifizierte oder unerfahrene Hundeführer wenden sich an derart erfolgreiche Hundesportler, um von diesem sich selbst und ihre Hunde entgeltlich ausbilden zu lassen. Weiters ist mit entsprechend erfolgreichen Teilnahmen auch eine Würdigung und Anerkennung der erbrachten Leistung verbunden. 

Die Klägerin ist daher sowohl in ihrem Fortkommen wie auch in ihrer persönlichen Ehre bei Aufrechterhaltung der Sperre gefährdet.

Bescheinigungsmittel:

•
Auszug aus dem Reglement der beklagten Partei für






die Teilnahme an den österreichischen Agility-Staats-






meisterschaften, 





•
Auszug aus dem Leistungsheft der gefährdeten Partei,





•
PV.

Die Klägerin kann zur Einvernahme über die Kanzlei des Klagevertreters stellig gemacht werden. Soweit in diesem Antrag Urkunden genannt und nicht beigeschlossen sind, wird auf die bereits im dg Akt 3 C 532/05i, erliegenden verwiesen, die auch bereits dem BV zur Verfügung gestellt wurden. Sollte die neuerliche Vorlage erforderlich sein, kann dies ebenfalls über Anruf in der Kanzlei des KV angefordert werden.

Zusammenfassend beantragt die klagende und gefährdete Partei daher die Erlassung von nachstehender

einstweiliger Verfügung

Die über die gefährdete Partei gemäß § 24a der Statuten des Gegners der gefährdeten Partei verhängte Sperre wird für die Dauer des beim Bezirksgericht Mödling anhängigen Verfahrens, GZ 3 C 532/05i, aufgehoben. 

Der Gegner der gefährdeten Partei ist schuldig, der gefährdeten Partei zu Handen des Klagevertreters die Verfahrenskosten zu ersetzen. 

Margit Jantschgi

An Kosten werden verzeichnet:  
	Antrag auf einstweilige Verfügung, TP3A
	
69,60 €
	

	60 % Einheitssatz
	
41,76 €
	

	
	
	

	
	
	

	Kostensumme
	
111,36 €
	

	
	
	

	20 % Umsatzsteuer von 111,36 €
	
22,27 €
	

	Zwischensumme
	
133,63 €
	

	
	
	

	Gesamtsumme 
	
133,63 €
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